Musterlösung zum Fragenkatalog für die Taxilenkerprüfung Wien
I. Ortskunde

Die richtigen Strecken bzw. Adressen finden Sie direkt im Fragenkatalog oder müssen Sie sich selber erarbeiten. Sehen Sie sich bitte die Straßen, Taxistandplätze, Behörden und sonstigen Einrichtungen in Wirklichkeit und nicht bloß auf der Karte an. Am besten zu Fuß oder mit dem Fahrrad. Obwohl der Fragenkatalog mindestens einmal jährlich auf den neuesten Stand gebracht wird, können einzelne Fahrrouten nicht mehr aktuell sein. Bei der Prüfung Bezirk + Straße angeben, sonst gibt’s Abzüge!
II. Betriebsordnung (Seite 44)

1. Taxi-Gewerbe, Mietwagen-Gewerbe, Ausflugswagen(Stadtrundfahrten)-Gewerbe, Gästewagen-Gewerbe

2. Im Fahrdienst dürfen Personen tätig sein,

a. die vertrauenswürdig sind (feststellbar durch Strafregisterbescheinigung),

b. und – bezogen auf das Taxi-Gewerbe – einen Taxischein besitzen  und mitführen (brauchen die Fahrer der anderen Gewerbe [siehe oben Punkt 1.] nicht)
3. Der LenkerIn ist es untersagt ein Fahrzeug iSd Betriebsordnung für den nichtlinienmäßigen Personenverkehr zu lenken, wenn er/sie

a. an einer fieberhaften Infektionskrankheit leidet oder der Verdacht besteht
b. mit einer Person im gemeinsamen Haushalt lebt, die an einer fieberhaften Infektionskrankheit leidet oder der Verdacht besteht
c. durch Alkohol, Medikamente oder Suchtgift beeinträchtigt ist (bei Alkoholisierung ab 0,5 Promille dürfen Sie keinesfalls mehr ein Kraftfahrzeug lenken!)

d. aus sonstigen Gründen körperlich oder geistig nicht in der Lage ist ein Fahrzeug zu lenken (z. B. Müdigkeit)

e. eine Berechtigung (Taxischein oder Führerschein) ihre Gültigkeit verloren hat

4. Sie dürfen als Lenker im Fahrdienst tätig sein, wenn 
a. Sie vertrauenswürdig sind

b. Sie einen gültigen Führerschein und einen gültigen Taxischein besitzen

c. Sie an keiner fieberhaften Infektionskrankheit leiden und auch der Verdacht nicht besteht

d. kein Haushaltsmitglied an einer fieberhaften Infektionskrankheit leidet und auch der Verdacht nicht besteht

e. Sie nicht durch Alkohol, Medikamente oder Suchtgift beeinträchtigt sind

f. Sie sich körperlich und geistig in der Verfassung befinden ein Fahrzeug zu lenken

5. Der Taxilenkerausweis ist auf Verlangen

a. den Organen des öffentlichen Sicherheitsdienstes und der

b. Straßenaufsicht auszuhändigen

6. Einen abhanden gekommenen Taxischein (Verlust, Diebstahl, Urkundenunterdrückung) melden Sie der Behörde und lassen sich eine Bestätigung Ihrer Verlustanzeige aushändigen. Damit können Sie vier Wochen ab Meldung Dienst versehen. Lassen Sie sich bei Bedarf einen neuen Taxischein ausstellen.
7. Den Taxischein stellt die Führerscheinstelle der Bundespolizeidirektion oder Bezirkshauptmannschaft (in Bezirken der Bundesländer) aus, die Zuständigkeit richtet sich nach dem Ort der beabsichtigten Tätigkeit (ist eher für Taxilenker außerhalb Wiens relevant)

8. Sie dürfen Ihre Tätigkeit bei einem Taxiunternehmer ausüben, dessen Standortgemeinde zu dem Gebiet gehört, für das Ihre Taxilenkerberechtigung gilt. (Auftragsfahrten dürfen auch in Gebiete außerhalb des Geltungsbereichs Ihrer Taxilenkerberechtigung durchgeführt werden. Auslandsfahrten sind grundsätzlich erlaubt, es sind aber auch Bestimmungen des jeweiligen Landes beachtlich.)
9. Der Taxilenkerausweis enthält folgende Daten:

a. Name und Anschrift des Ausweis-Inhabers

b. Daten des Führerscheins (Taxischein gilt nur in Verbindung mit diesem, deshalb müssen die Führerscheindaten übereinstimmen!)
c. Geltungsdauer (z. B. bei Beschränkung wegen körperlichem Leiden)
d. den Bereich, für den die Ortskenntnisse, Kenntnisse über Landes-Betriebsordnung, Tarife und kollektivvertragliche Bestimmungen nachgewiesen worden ist (kurz: Geltungsbereich)

10. Der Taxilenkerausweis gilt grundsätzlich unbeschränkt. Eine Beschränkung kann von der Behörde ausnahmsweise eingetragen werden, wenn dies notwendig erscheint (z. B. bei einem körperlichen Leiden, um festzustellen, ob es sich nicht verschlimmert). Außerdem kann der Taxischein seine Gültigkeit verlieren (egal ob zunächst beschränkt oder unbeschränkt gültig!).
11. Der Taxilenkerausweis gilt, wenn 

a. Sie einen gültigen Führerschein besitzen UND mitführen

b. eine eventuelle Beschränkungsfrist noch nicht abgelaufen ist

c. Sie bei einem Taxiunternehmer beschäftigt sind, dessen Standortgemeinde im Geltungsbereich Ihres Taxilenkerausweises liegt

d. alle folgenden Voraussetzungen noch immer vorliegen:

i. Probezeit vorbei (Führerschein)

ii. körperliche Leistungsfähigkeit (z. B. für Gepäckladen)
iii. Vertrauenswürdigkeit (keine schweren Delikte)

12. Der Taxischein wird ungültig und muß bei der Behörde abgegeben werden, wenn

a. die Gültigkeit Ihres Führerscheins erlischt

b. eine eventuelle Beschränkungsfrist der Gültigkeit abgelaufen ist

c. eine der folgenden Voraussetzungen vorliegt:

i. Körperliche Leistungsfähigkeit (z. B. Gepäckladen) nicht mehr gegeben ist
ii. Vertrauenswürdigkeit verloren geht (z. B. schweres Delikt wie alkoholisiertes Fahren)
13. Ein ungültiger Taxilenkerausweis muß bei der Behörde abgegeben werden

14. Wird der ungültig gewordene Taxilenkerausweis nicht bei der Behörde abgegeben (Gründe siehe oben Punkt 12), kann er von der Behörde entzogen werden (für die Dauer der Ungültigkeit).

Wiener Landesbetriebsordnung (ab Seite 45)
1. Die Wiener Landesbetriebsordnung gilt für 
a. das mit Kraftfahrzeugen betriebenen Platzfuhrwerksgewerbe (=Taxi)
b. das mit Personenkraftwagen betriebene Mietwagen-Gewerbe

c. das Gästewagen-Gewerbe

2. In einwandfreiem Zustand müssen sich befinden,
a. alle für Fahrgäste bestimmten Einrichtungen (z. B. Sitze, Gurte…)
b. alle Sicherheitseinrichtungen (z. B. Bremsen)

3. Bezüglich Sauberkeit des Taxis haben Sie beispielsweise folgende Pflichten:
a. Außenseite und Innenraum unter Berücksichtigung der Witterungsverhältnisse regelmäßig zu säubern (z. B. Fußmatten ausbeuteln, Scheiben putzen, Sitze absaugen).

b. Soweit der Schmutz die Kleidung der Fahrgäste verunreinigen könnte (z. B. schmutziger Sitz), ist dieser Schmutz SOFORT zu beseitigen.

c. Vorsorgen, dass kein nachteiliger Eindruck durch Flecken oder Beschädigung entsteht (also Flecken entfernen, bei beschädigten Sitzen einen Bezug verwenden und Schaden dem Unternehmer melden)

4. Rauchertaxis müssen stets verwendbare Aschenbecher haben (regelmäßig leeren).

5. Für den Zustand des Taxis sind zunächst Sie als Taxilenker verantwortlich. Sie haben bei Schäden eine Meldepflicht gegenüber dem Unternehmer. Erfährt dieser von Schäden, ist auch der Unternehmer verantwortlich.

6. Nichtraucher-Taxis sind so zu kennzeichnen, dass dies auch von Außen erkennbar ist (z. B. Aufkleber „NICHTRAUCHER-TAXI“).

7. Bezüglich der Gepäckstücke der Fahrgäste haben Sie folgende Pflichten:

a. Beim Ein- und Ausladen behilflich sein

b. Den korrekten Tarif für die Beförderung verrechnen

c. Bei Fahrtende vergewissern, dass keine Gepäckstücke im Taxi vergessen worden sind und vergessene dem Besitzer oder dem Fundamt übergeben.
d. Die Mitnahme gefährlicher Gepäckstücke ist (höflich!) zu verweigern (z. B. spitzige).

8. Der Unternehmer stellt zur Verfügung:
a. Abdruck der Wiener Landesbetriebsordnung

b. Stadtplan

c. Straßenverzeichnis

d. Tarifbestimmungen

9. Sie müssen die Unterlagen (siehe oben Punkt 8.) im Taxi mitführen und Fahrgästen auf Wunsch Einsicht gewähren.

10. Stadtplan, Straßenverzeichnis und Wiener Landesbetriebsordnung sind vom Unternehmer zur Verfügung zu stellen.

11. Als Taxilenker haben Sie sich im Fahrdienst so zu verhalten:

a. besonnen, rücksichtsvoll und höflich 

b. Sie rauchen nicht im Beisein von Fahrgästen, im Nichtraucher-Taxi gar nie

c. Sie nehmen keine TV-Geräte im Beisein von Fahrgästen in Betrieb (außer diese verlangen dies ausdrücklich)

12. Weil es lt. Wiener Landesbetriebsordnung ausdrücklich verboten ist. (Außerdem unhöflich)

13. TV-Geräte sind nur auf ausdrückliches Verlangen des Fahrgastes in Betrieb zu nehmen.

14. Nach dem Aussteigen des Fahrgastes:

a. Nach vergessenen Gegenständen Ausschau zu halten und diese dem Besitzer übergeben (falls nicht mehr möglich, aufs Fundamt bringen). 

b. Außerdem routinemäßiger Blick in den Fahrgastraum wegen möglicher Beschädigungen und Verschmutzungen (diese sind ja zu beseitigen).
15. Fahrgästen ist beispielsweise untersagt:
a. Den Lenker während der Fahrt zu behindern

b. Türen während der Fahrt eigenmächtig zu öffnen

c. Türen bei Stillstand verkehrsbehindernd zu öffnen

d. Taxi zu verschmutzen (Ersatzpflicht)

e. Taxi zu beschädigen (Ersatzpflicht)

f. Im Nichtraucher-Taxi zu rauchen

16. Beförderungspflicht ist die Pflicht, Aufträge grundsätzlich annehmen zu müssen und diese ohne wichtigen Grund nicht ablehnen zu dürfen.

17. Tiere:

a. Von der Beförderung können Sie ausschließen (aber höflich!):

i. Verschmutzte Tiere (verschmutzen den Innenraum, Sie müssen sofort reinigen um nachfolgende Fahrgäste vor verschmutzter Kleidung zu schützen)
ii. Bösartige Tiere 
iii. Hunde ohne Maulkorb

b. Generell dürfen Tiere nicht von der Beförderung ausgeschlossen werden, es muß ein Grund bestehen (siehe oben Punkt a)
c. Tiere dürfen nicht auf Sitzplätzen untergebracht werden (erstens wegen Verschmutzungsgefahr der Sitze und somit auch nachfolgender Fahrgäste und zweitens aus hygienischen Gründen, z. B. wegen Parasiten-Übertragung etc.)

18. Von der Beförderung können Sie Personen, die die Sicherheit des Betriebes oder mitfahrender Personen gefährden ausschließen. Beispiele:
a. Erheblich Betrunkene (leicht beschwipsten und höflichen Fahrgast aber natürlich nicht)
b. Verschmutzte Fahrgäste

c. Aggressive Fahrgäste, die den Lenker beschimpfen oder das Taxi beschädigen

d. Fahrgäste, die offensichtlich nicht bezahlen können

e. Fahrgäste, die erkennbar gefährliche Gegenstände mit sich führen (z. B. Elektroschocker oder sonstige Waffen)

f. Fahrgäste, deren Beförderung aus rechtlichen Gründen verboten ist (z. B. Schlepperfahrten, Fluchtfahrten etc.)
g. Fahrgäste die im Nichtraucher-Taxi rauchen

19. Maßgebliche Bestimmungen finden Sie in der Wiener Landesbetriebsordnung, natürlich auch im KFG (Kraftfahrgesetz), teilweise auch im Wiener Kollektivvertrag (Überprüfungs-Maßnahmen vor Inbetriebnahme)

20. Ein Taxi benötigt eine Innenraumbeleuchtung, weil dies rechtlich so bestimmt ist. Zweck der Vorschrift: 

a. Entgelt und Wechselgeld müssen gezählt werden

b. Nach vergessenen Gegenständen muß gesucht werden

c. Verschmutzungen müssen gesehen werden

d. Reinigung etc. ist im Dunkeln auch nicht gut möglich

e. Der Fahrgast muß die mitzuführenden Unterlagen einsehen können (z. B. Stadtplan)

f. Sie müssen evtl. im Stadtplan nachsehen können

21. Es muß AUSREICHEND Platz für übliches Gepäck vorhanden sein

22. Damit im Bedrohungsfall SOFORT Alarm gegeben werden kann, ohne dass der Taxilenker daran gehindert werden könnte.

23. Taxis müssen gekennzeichnet sein, durch ein 

a. von innen beleuchtbares Schild (darf nicht blenden)
b. mit den Mindest-Ausmaßen 230 x 90 mm

c. mit der von vorne und hinten sichtbaren Aufschrift „TAXI“ (Zusatzbeschriftungen sind verboten)

d. „Taxi“-Schriftzug muß gelb sein und auf schwarzem Hintergrund

e. „Taxi“-Schriftzug): mind. 60mm hoch, Strichstärke mind. 17mm

24. Die Dachleuchte (mit „Taxi“-Schriftzug) muß am Dach, senkrecht zur Längsmittelebene des Fahrzeuges angebracht werden, bei Schiebedächern unmittelbar nach diesem Schiebedach (So steht’s in der Betriebsordnung. Was „senkrecht zur Längsmittelebene“ bedeutet ist aber nicht klar und sehr umständlich formuliert. Wahrscheinlich ist die Fahrzeugmitte gemeint.)
25. Name und Standort des Unternehmers sowie das Taxi-Kennzeichen müssen – für den Fahrgast gut sichtbar - am Armaturenbrett angebracht werden.

26. Tarifesätze müssen im Taxi-Innenraum an einer geeigneten (also für Fahrgäste gut sichtbaren) Stelle angebracht werden.

27. Ersatztaxi

a. Ein Ersatztaxi erkennt man am Schriftzug „ERSATZTAXI“ (gelb auf schwarzem Grund, Buchstabenhöhe mind. 60mm, Schriftstärke mind. 10mm). Der Schriftzug muß von außen gut erkennbar sein.

b. Sie müssen die Kennzeichen des Originaltaxis mitführen und diese der Straßenaufsicht auf Verlangen vorweisen (sonst könnte ja das Originaltaxi und das Ersatztaxi gleichzeitig im Einsatz sein). Ein Ersatztaxi darf nur vorübergehend im Einsatz sein um muß hinsichtlich Größe, Kennzeichnung etc. einem richtigen Taxifahrzeug entsprechen.

28. Gepflegtes Äußeres ist ohnehin selbstverständlich. Trainings-/Sportkleidung sind jedenfalls verboten.
a. Männer: mindestens lange Hose und Hemd

b. Frauen: mindestens Rock oder lange Hose, Bluse oder Kleid

29. Ausdrücklich sind Sportkleidung und Trainingshose verboten. Ebenso verboten sind kurze Hosen und unpassende Kleidung wie Unterhemden, Träger-Shirts etc.

30. Der Taxilenkerausweis muß im Fahrdienst an der Innenseite der Windschutzscheibe angebracht werden und muß von außen und innen gut sichtbar sein. Geburtsdatum und Wohnanschrift dürfen verdeckt werden, das Passfoto muß jedenfalls sichtbar sein.

31. Grundsätzlich besteht Beförderungspflicht. Ausnahmsweise aber nicht, wenn…

a. …Sie hinsichtlich Tageszeit, Fahrziel oder Fahrgast berechtigte Sicherheitsbedenken haben

b. …mit der Auftragsannahme gegen eine Rechtsvorschrift verstoßen würden

c. …Fahrgäste „ungut“ sind, beispielsweise 

i. sich nicht an die berechtigten Anordnungen des Taxilenkers halten,
ii. die Sicherheit des Verkehrs gefährden (durch Behindern des Fahrers, Öffnen der Türen etc.)

d. …Fahrgäste Gepäckstücke mithaben, die das Taxi verschmutzen oder beschädigen könnten

e. …Fahrgäste bösartige oder verschmutzte Tiere oder Hunde ohne Maulkorb mithaben

f. …die Fahrt außerhalb des Bundeslandes Wien führt.

32. Sie müssen die kürzeste (weil billigste) Fahrtstrecke wählen. Wenn die kürzeste Strecke aber mit einer erheblich längeren Fahrzeit verbunden wäre (z. B. Staustrecke), informieren Sie den Fahrgast über Vor- und Nachteile und lassen Sie ihn wählen.

33. Sie müssen den Fahrgästen mindestens Auskunft geben, über…

a. …die Fahrtstrecke

b. …die voraussichtliche Fahrtdauer

c. …den Tarif und seine Zusammensetzung

d. …den voraussichtlichen Fahrpreis (Schätzung)

e. …die Einrichtung des Fahrpreisanzeigers (Taxameter)

34. Andere Personen als den Fahrgast dürfen Sie mitnehmen…

a. …bei Einzelsitzplatzvergabe (darauf ist hinzuweisen)

b. …wenn der Fahrgast dies bestimmt (und keine Einzelsitzplatzvergabe erfolgt)

35. Hinsichtlich der Gepäckstücke sind Sie verpflichtet…

a. …beim Laden und Entladen zu helfen

b. …die Gepäckstücke sicher zu verstauen (Gefahr bei Vollbremsung etc.)

c. …das Gepäck auf Gefährlichkeit oder Verschmutzung prüfen

36. Beim Ein- und Aussteigen ist erforderlichenfalls zu helfen. Außerdem muß die Ein- und Ausstiegsstelle möglichst sicher sein.

37. Fenster und Dach sind auf Verlangen der Fahrgäste zu öffnen oder zu schließen. Auf Ihre Gesundheit ist natürlich Bedacht zu nehmen.

38. Sie benötigen stets soviel Wechselgeld, dass Sie auf eine 50-€-Note herausgeben können.

39. Eine Taxirechnung muß mindestens enthalten:

a. Datum der Ausstellung

b. Datum der Leistungserbringung (also der Fahrt)

c. Leistungsbezeichnung (Fahrtstrecke, mit/ohne Gepäck, mit/ohne Wartezeiten)
d. Name des Unternehmers

e. Anschrift des Unternehmers

f. Preis für die Leistung (Fahrtgeld) inklusive Umsatzsteuer

g. Steuer (Umsatzsteuer als Prozentsatz oder Betrag)

h. Taxikennzeichen

i. Unterschrift des Taxilenkers

40. Ab einem Gesamtbetrag von € 150,- muß die USt als Betrag ausgewiesen werden (sonst reicht der Steuersatz als Prozentangabe)
41. Die Dachleuchte (Taxischild) darf nicht beleuchtet sein, wenn Sie gerade besetzt oder bestellt sind. Nur freie Taxis dürfen beleuchtet sein.

42. Das Taxischild dürfen sie ausnahmsweise abnehmen, …

a. …auf Verlangen des Fahrgastes außerhalb von Wien

b. …auf Verlangen des Fahrgastes auch innerhalb von Wien, wenn es sich um eine Anlaßfahrt handelt (z. B. Trauerzug, Hochzeit)

43. Außerhalb Wiens dürfen Sie das Taxischild auf Verlangen des Fahrgastes abnehmen.

44. Taxifahrzeuge dürfen auffahren (= Warten auf Fahrgäste, Abstellen nach Dienst ist kein Auffahren!):

a. Auf Taxistandplätzen, sofern dort ausreichend Platz ist

b. Ausnahmsweise auch außerhalb von Standplätzen bei Großveranstaltungen (Konzert, Sportveranstaltung etc.), sofern der Verkehr nicht behindert wird

45. Außerhalb von Taxistandplätzen dürfen Sie nur bei Großveranstaltungen auffahren, sofern der Verkehr nicht behindert wird und Sie gegen keine sonstigen Vorschriften (z. B. Halteverbot) verstoßen

46. Auf öffentlichen Verkehrsflächen außerhalb der Taxistandplätze dürfen Sie nur stehen, wenn…
a. …der Fahrpreisanzeiger eingeschaltet ist, oder

b. …das Taxi als besetzt/bestellt gekennzeichnet ist, oder

c. …das Taxi als „außer Dienst“ gekennzeichnet ist

47. Ein Taxi befindet sich außer Dienst, wenn…

a. …eine gut lesbare Aufschrift angebracht ist UND sich keine Person im Taxi befindet.

b. …das Taxischild abgenommen oder verdeckt wird UND bei bloß abgedecktem Taxischild eine Tafel mit der Aufschrift „Außer Dienst“ gut sichtbar vorhanden ist

48. Fahrgäste dürfen Sie beispielsweise aufnehmen:

a. Am Standplatz

b. Beim ausnahmsweisen Auffahren bei Großveranstaltungen

c. Wenn Sie zur Abholadresse bestellt werden

d. Wenn Sie unterwegs angehalten werden (Herumfahren zum Fahrgästewerben ist aber verboten)

49. Freie Standplatzwahl heißt, dass Sie den Standplatz frei wählen dürfen und nicht bloß an bestimmten Standplätzen auffahren dürfen
50. Die Dachschildbeleuchtung…

a. …müssen Sie abschalten, wenn Sie besetzt oder bestellt sind (also nicht frei)

b. …dürfen Sie nicht abschalten, auf Taxistandplätzen bei Dunkelheit oder schlechter Sicht

51. Auf Standplätzen haben Sie sich in der Reihenfolge der Ankunft und platzsparend aufzustellen, so dass niemand behindert wird und ein Ausparken für alle möglich ist.

52. Fährt ein Taxi vom Standplatz weg, müssen Sie nachrücken. Rückt ein Taxi trotz dieser Verpflichtung nicht nach, dürfen Sie vorfahren.

53. Der Lenker des ersten Taxifahrzeuges am Standplatz bedient das Standplatztelefon, bei Verhinderung der nächste in der Reihe

54. Am Standplatztelefon entgegengenommene Aufträge dürfen NICHT weitergegeben werden…
a. …an eine Funkzentrale

b. …an einen Mietwagen (Mietwagen-Gewerbe)

55. Am Standplatz entgegengenommene Aufträge dürfen an ein Taxi (z. B. das nächste in der Reihe) weitergegeben werden, nicht aber an eine Taxizentrale oder einen Mietwagen.

56. Taxistandplätze innerhalb von 100m sind als ein (geteilter) Taxistandplatz anzusehen.

57. Stellen Sie Ihr Taxi auf einem Standplatz ab, müssen Sie es fahrbereit halten und sich im Taxi oder zumindest in leicht erreichbarer Nähe aufhalten.

58. Der Fahrgast kann das Taxi frei wählen, muß also nicht das erste in der Reihe nehmen.

III. Tarif (Seite 48)

1. Die Grundtaxe beträgt

a. am Tag: € 2,50 (inkl. der ersten 183,5 m)

b. in der Nacht € 2,60 (inkl. der ersten 152,9 m)

2. Die Zeittaxe beträgt € 23,- pro Stunde (verrechnet werden 20 Cent pro begonnene 31,3 Sekunden, das sind € 23,- pro Stunde)

3. Die Streckentaxe pro Kilometer beträgt

a. für die ersten 4 Kilometer am Tag € 1,20
b. für die ersten 4 Kilometer bei Nacht sowie an Sonn/Feiertagen€ 1,40

c. für die nachfolgenden Kilometer am Tag € 0,90

d. für die nachfolgenden Kilometer bei Nacht sowie an Sonn/Feiertagen€ 1,10

e. nach dem 9. Kilometer am Tag € 0,87

f. nach dem 9. Kilometer bei Nacht sowie an Sonn/Feiertagen € 1,02

4. Ein Zuschlag = € 1,00. Bei Bestellung mittels (Standplatz)Telefon verrechnen Sie einen Zuschlag, bei Bestellung mittels Funk zwei Zuschläge

5. Bei Ausfall des Fahrpreisanzeigers (Taxameters) …

a. …geben Sie das Versagen des Fahrpreisanzeigers sofort dem Fahrgast bekannt

b. …dürfen Sie den Fahrgast nicht zum Aussteigen nötigen

c. …dürfen Sie maximal das Dreifache der Zeittaxe als Fahrpreis berechnen
d. …dürfen Sie keine weiteren Fahrgäste mehr aufnehmen (nur die begonnene Fahrt noch abschließen

6. Kontrollieren Sie bitte anhand der Tabelle im Kapitel Tarifrecht Ihrer Broschüre Bundesland-Teil Wien

7. Kontrollieren Sie bitte anhand der Tabelle im Kapitel Tarifrecht Ihrer Broschüre Bundesland-Teil Wien

8. Von einer „bestellten Fahrt“ spricht man (lt. Tarifverordnung), wenn der Auftrag über Funk oder Standplatztelefon erteilt wird.

9. Bei der Einzelsitzplatzvergabe verfügt der Fahrgast nicht über das ganze Taxi und alle Sitzplätze, sondern nur über seinen eigenen. Die Berechnung des Fahrpreises bei Einzelsitzplatzvergabe kontrollieren Sie bitte anhand des Beispiels im Kapitel Tarifrecht Ihrer Broschüre Bundesland-Teil Wien

10. Den Wiener Taxitarif verordnet der Landeshauptmann von Wien

11. Der Wiener Taxitarif ist ein verbindlicher Tarif, weil er weder eine Abweichung nach oben noch nach unten zulässt (bei einem Höchsttarif dürften Sie beispielsweise einen geringeren Fahrpreis vereinbaren, das ist aber vom Landeshauptmann nicht gewollt)

12. Ein verbindlicher Tarif ist ein Tarif, der genau eingehalten werden muß. Es darf weder einer geringerer Fahrpreis noch ein höherer Fahrpreis verrechnet werden, das wäre eine Verwaltungsübertretung würde bestraft werden. Durch den verbindlichen Tarif werden also nicht nur Fahrgäste vor zu hohen Preisen geschützt, sondern auch die Unternehmer vor zu geringen Preisen und gefährlichen Preiswettkämpfen.

13. Auftrag nach Korneuburg/NÖ
a. Sie berechnen den Fahrpreis, indem Sie in der Straßenkarte oder mittels Navigationsgerät die Fahrtstrecke ermitteln und die Kilometer mit dem Kilomtertarif multiplizieren (Zuschläge, Grundtaxe berücksichtigen!)

b. Da es sich um eine Strecke nach außerhalb von Wien handelt, gilt die Tarifverordnung nicht und Sie dürfen den Fahrpreis frei vereinbaren. Das machen Sie gewöhnlich nur auf Anfrage des Fahrgastes und zu Beginn der Fahrt (ohne Einigung über den Vertragsbestandteil „Fahrpreis“ kommt nämlich kein Beförderungsvertrag zustande). Wird nichts vereinbart, gilt ein angemessenes Entgelt als Fahrpreis ausgemacht (dabei wird man sich am Tarif orientieren).

c. Den Fahrpreisanzeiger müssen Sie auch bei frei vereinbartem Fahrpreis jedenfalls bis zur Stadtgrenze eingeschaltet lassen.

14. Aufträge für Fahrten außerhalb Wiens müssen Sie nicht annehmen, weil die Beförderungspflicht nicht für solche Fahrten gilt. Die Bestimmungen der Beförderungsverpflichtung wollen dem Taxilenker keine unzumutbar langen Fahrten auferlegen und nur das Funktionieren des Taxiverkehrs innerhalb des Stadtgebietes Wien sicherstellen.

15. Das Taxameter schalten Sie grundsätzlich erst bei Zusteigen des Fahrgastes ein. Wenn Sie am Abholort länger als 2 Minuten auf den Fahrgast warten müssen, können Sie den Zeitantrieb starten und somit die Zeittaxe ab diesem Zeitpunkt verrechnen.
16. Bei einer Wartezeit können Sie nach 2 Minuten den Zeitantrieb des Taxameters einschalten und so die Wartezeit ab diesem Zeitpunkt verrechnen. 

17. Gleiche Antwort wie Punkt 16

18. Kontrollieren Sie bitte anhand der Tabellen im Kapitel Tarifrecht Ihrer Broschüre Bundesland-Teil Wien

19. Bei Überschreiten der Stadtgrenze von Wien

20. Tritt der Fahrgast die bestellte Fahrt nicht an, verrechnen Sie

a. den Zuschlag für die Anfahrt (1x für Telefonbestellung, 2x für Funkbestellung)
b. die Grundtaxe (je nach Tag/Nach/Sonn-/Feiertag
c. eine eventuelle Wartezeit am Abholort (nach 2 Minuten)

21. Siehe Frage 20

22. Botenfahrten (=Beförderung von Sachen, die ohne Hilfsmittel getragen werden können)

a. unterliegen der freien Fahrpreisvereinbarung. Ohne ausdrückliche Vereinbarung gilt ein angemessenes Entgelt (das wird der Tarifpreis sein) als vereinbart. Bei der Fahrpreisvereinbarung orientieren Sie sich an Preisvorgaben Ihres Chefs und am Tarifpreis (ein Fahrpreis der die Kosten nicht deckt, gefährdet auch Ihren Arbeitsplatz)

b. Botenfahrten unterliegen nicht dem Wiener Taxitarif

c. 20 % (für Personenbeförderung hingegen nur 10 %)
23. Unterschiede zwischen Tag- und Nacht-(Sonn-/Feiertags)tarif gibt es für

a. Grundtaxe

b. Streckentaxe

24. Innerhalb des Stadtgebietes Wien gilt der verbindliche Tarif nicht für Fahrten,…

a. …die auf Rechnung eines Sozialversicherungsträgers erfolgen (z. B. WGKK)

b. …die anstelle einer Beförderung im Linienverkehr im Auftrag von Inhabern einer Konzession für die Beförderung von Personen mit Eisenbahnen besitzen, erfolgen (einfacher gesagt: im Schienenersatzverkehr, wenn beispielsweise ein Gleisabschnitt unbefahrbar ist und die Zuggäste im Auftrag der Eisenbahn von Taxis weiterbefördert werden)
c. …bei denen ausschließlich Sachen transportiert werden, die ohne Zuhilfenahme technischer Hilfsmittel getragen werden können (Botenfahrten)

IV. FUNK (Seite 49)

1. Weil die Fernmeldebehörden Funkanlagen (also auch den Taxifunk) kontrollieren dürfen und ihnen auf Verlangen die Funkbewilligung vorzulegen ist.
2. Im Rahmen einer Gesellschaftsänderung kann die Bewilligung auf Antrag des Inhabers (also des Taxiunternehmers) durch die Behörde übertragen werden. Der Inhaber der Funkbewilligung (also der Taxiunternehmer) kann die Funkbewilligung aber nicht eigenmächtig ohne Zustimmung der Behörde übertragen. Begründung: Die Funkbewilligung ist ein Bescheid der Fernmeldebehörde und wird auf Basis des Telekommunikationsgesetzes erlassen und bezieht sich als solcher auf eine bestimmte Person. 
3. Nein, der Taxifunk ist Ihr Arbeitsgerät. Sofern Ihre Arbeit nicht beeinträchtigt wird, wäre eine Veränderung der Lautstärke auf Wunsch des Fahrgastes aber ein Akt der Höflichkeit und empfehlenswert. Das Ausschalten kann der Fahrgast nie verlangen.
4. Nein! Das Telekommunikationsgesetz bestimmt, dass eine Funkanlage nur gemäß der Funkbewilligung verwendet werden darf. Missbrauch ist ausdrücklich gesetzlich verboten.

5. Ja, die Fernmeldebehörde (das ist übrigens nicht mehr die Post, wie im Fragenkatalog angeführt!) darf Funkanlagen vorübergehend einstellen. Auf betriebliche Interessen ist dabei so weit als möglich Rücksicht zu nehmen.
6. Nein, das wäre ein Missbrauch der Funkanlage und gesetzlich verboten

7. Nein, das wäre ein Missbrauch der Funkanlage und gesetzlich verboten. Begründung ist eben die ausdrückliche gesetzliche Bestimmung im Telekommunikationsgesetz, dass Funkanlagen nur für den bewilligten Zweck verwendet werden dürfen.

8. Die Fernmeldebehörde (das ist übrigens nicht mehr die Post, wie im Fragenkatalog angeführt!) darf Ihren Taxifunk jederzeit überprüfen. Die Organe des Fernmeldebüros weisen sich zu diesem Zweck vorher aus.

9. Mit einer Geldstrafe, derzeit bis zur Höhe von € 4.000,-.
V. Straßenverkehrsordnung (Seite 50)

1. Durchfahren nicht, Zu- und Abfahren (um jemanden ein-/aussteigen zu lassen) schon
2. Einsatzfahrzeug ist ein Fahrzeug, dass aufgrund kraftfahrrechtlicher Bestimmungen als Warnzeichen Blaulicht und Sirene führt. Nur während der Verwendung zumindest eines Warnzeichens gilt das Einsatzfahrzeug als Einsatzfahrzeug. Bei ausgeschalteten Warnzeichen ist auch ein Polizeiauto kein Einsatzfahrzeug!
3. Vorrang geben, Fahrspur nach Möglichkeit frei machen, nicht unmittelbar hinter dem Einsatzfahrzeug wieder einreihen und nachfahren

4. Halten ist eine freiwillige (nicht erzwungene) Fahrtunterbrechung für die Dauer bis zu zehn Minuten oder die Dauer einer Ladetätigkeit

5. Parken ist das Stehenlassen des Fahrzeuges für eine längere Dauer als das Halten (Punkt 4)

6. Vorgefahren wird an stehenden Gegenständen und Personen, die sich auf der Fahrbahn befinden

7. Überholt werden fahrende Fahrzeuge, die auf derselben Fahrbahn in dieselbe Richtung unterwegs sind. Kein Überholen ist das Vorbeibewegen an Fahrzeugen auf Beschleunigungs- oder Verzögerungsstreifen (Autobahn) oder im Stau mit unterschiedlich schnellen Kolonnen.

8. Der Vertrauensgrundsatz bedeutet, dass jeder Verkehrsteilnehmer grundsätzlich davon ausgehen kann, dass sich die anderen Verkehrsteilnehmer rechtmäßig verhalten, sofern es sich dabei nicht um Kinder, Sehbehinderte mit Stock oder Armschleife, Behinderte, Gebrechliche oder verhaltensauffällige Personen (Betrunkene, offensichtliche Verkehrssünder etc.) handelt

9. Vom Vertrauensgrundsatz ausgenommen sind Kinder, Sehbehinderte mit Stock oder Armbinde, Behinderte, Gebrechliche und verhaltensauffällige Personen (letzteres sind vor allem Betrunkene und Personen, die offensichtlich Verkehrsvorschriften nicht befolgen).
10. Alle Personen, die irgendwie am Unfallgeschehen beteiligt waren, sind gesetzlich zur Hilfeleistung bzw. Hilfeholung verpflichtet. Beteiligung heißt nicht verschulden (!), es reicht also eine ganz kleine unschuldige „Rolle“ im Unfallgeschehen. Zeugen und Vorbeikommende sind zur Hilfeleistung verpflichtet, soweit es ihnen ohne Eigengefährdung zumutbar ist und Notwendigkeit besteht.
11. Unverzüglich (!) die nächste Polizeidienststelle verständigen. Zettel mit eigener Anschrift hinterlassen reicht nicht aus! Nur wenn Sie den Besitzer des beschädigten Autos persönlich treffen und mit ihm die persönlichen Daten austauschen, darf eine polizeiliche Meldung unterbleiben.
12. Nur unter zwei Voraussetzungen:
a. Es ist kein Personenschaden (Verletzung) sondern nur Sachschaden zu beklagen UND

b. die Beteiligten sich gegenseitig Name und Anschrift nachgewiesen haben

13. Unabhängig davon, ob man tatsächlich beeinträchtigt ist oder mehr vertragen würde, gilt man als vom Alkohol beeinträchtigt ab einem Alkoholgehalt
a. des Blutes von 0,8 g pro Liter (=0,8 Promille) oder darüber
b. der Atemluft von 0,4 mg pro Liter oder darüber

c. WICHTIG: Ein Kraftfahrzeug dürfen Sie bereits mit einem Alkoholgehalt von 0,5 g pro Liter Blut (= 0,5 Promille) bzw. 0,25 mg pro Liter Atemluft nicht mehr in Betrieb nehmen, obwohl Sie nicht automatisch als vom Alkohol beeinträchtigt gelten! 

14. Neben amtsärztlichen Organen dürfen auch besonders geschulte Straßenaufsichtsorgane (also jedenfalls Polizisten) mit dem Alkomat Alkoholmessungen durchführen, bei…
a. …jeder Person, die ein Fahrzeug lenkt oder zu lenken versucht

b. …jeder Person, die ein Fahrzeug in Betrieb nimmt oder in Betrieb zu nehmen versucht

c. …jeder Person, die verdächtig ist, unter Alkoholbeeinträchtigung ein Fahrzeug gelenkt zu haben 

d. …jeder Person, die durch ihr eigenes Verhalten in irgendeiner Form an einem Unfall beteiligt war (kann also auch eine offensichtlich unschuldige Person sein!)

15. Immer, wenn er von einer berechtigten Person (amtsärztliche oder Straßenaufsichtsorgane) dazu aufgefordert wird. Sich der Alkoholkontrolle zu entziehen ist ausdrücklich verboten und zieht eine Strafe nach sich.

16. Nein, AUF der Eisenbahnkreuzung herrscht absolutes Überholverbot. Wenn man den Überholvorgang leicht vor Erreichen der Eisenbahnkreuzung abschließen könnte, dürfte man den Mopedfahrer vor der Eisenbahnkreuzung überholen (mehrspurige Kraftfahrzeuge hingegen dürfte man auch im Bereich 80 m (Baken) vor der Eisenbahnkreuzung nicht mehr überholen).
17. Nur wenn es sich um eine Einbahnstraße handelt und niemand behindert oder gefährdet wird, sonst ist Linkszufahren (also zum linken Fahrbahnrand) auf Schienenstraßen verboten.
18. Nur wenn es sich um eine Einbahnstraße handelt und niemand behindert oder gefährdet wird, sonst ist Linkszufahren auf Vorrangstraßen im Ortsgebiet verboten.

19. Nur wenn es sich um eine Einbahnstraße handelt und niemand behindert oder gefährdet wird, sonst ist Linkszufahren bei starkem Verkehr verboten.

20. Im Ortsgebiet darf der Lenker eines Kraftfahrzeuges auf Straßen mit mindestens zwei durch Leit- oder Sperrlinien gekennzeichneten Fahrstreifen für dieselbe Fahrtrichtung (zweispurige Straße) den Fahrstreifen frei wählen.

21. Mit entgegenkommenden Radfahrern ist in Einbahnstraßen zu rechnen, wenn…
a. …diese zugleich Wohnstraßen sind

b. …Radfahrer durch Verordnung (Zusatztafel „ausgenommen Radfahrers“) von der Einbahnregelung ausgenommen sind

22. Mit einem KFZ dürfen Sie den Gehsteig benutzen, wenn…

a. …Sie den Gehsteig an der dafür vorgesehenen Stelle überqueren müssen,

b. …Sie mit einem Fahrzeug zur Gehsteigreinigung unterwegs sind,

c. …das Halten oder Parken durch Bodenmarkierung oder Verkehrszeichen ausdrücklich auf dem Gehsteig erlaubt ist.

23. Nur zum Überqueren an den dafür vorgesehenen Stellen. In Längsrichtung dürfen sie selbständige Gleiskörper nicht befahren (das dürfen nur die Fahrzeuge des Verkehrsunternehmens, das den selbständigen Gleiskörper betreibt).

24. Eine Sperrlinie dürfen Sie überfahren, wenn…
a. …sich die Sperrlinie direkt neben einer Leitlinie befindet und die Leitlinie dem von Ihnen benutzten Fahrstreifen näher liegt.

b. …ein Gefahrenbereich verlassen werden muß und keine andere Möglichkeit besteht, als VORSICHTIG durch Überfahren der Sperrlinie den Gefahrenbereich zu verlassen (z. B. brennender Unfallwagen blockiert Fahrspur). 

c. …Sie von einem Straßenaufsichtsorgan dazu aufgefordert werden.

d. …die Sperrlinie nicht sichtbar ist (z. B. Schneefahrbahn); wie alle Bodenmarkierungen, sind nicht sichtbare Bodenmarkierungen ungültig.

25. Eine Haltelinie ist eine quer zur Fahrtrichtung verlaufende durchgehende Bodenmarkierung. Sofern an Kreuzungen, vor Schutzwegen, wegen Verkehrszeichen etc. ein Anhalten geboten ist und eine Haltelinie angebracht ist, dürfen Sie nur bis zu dieser vorfahren.
26. Eine Randlinie ist eine längs zur Fahrrichtung verlaufende durchgehende Bodenmarkierung, die dazu dient, den Fahrbahnrand anzuzeigen.

27. Das Taxi hat Vorrang, weil der PKW den Fahrstreifen wechselt und dies nur ohne Gefährdung der übrigen Verkehrsteilnehmer erlaubt ist.
28. Das „Reißverschlußsystem“ kommt zur Anwendung, wenn zunächst mehrere Fahrstreifen für eine Fahrtrichtung zur Verfügung stehen und die Weiterfahrt auf einem dieser Fahrstreifen nicht mehr möglich ist (weil er blockiert oder das Weiterfahren verboten ist oder der Fahrstreifen endet). Den Fahrzeugen auf dem blockierten Fahrstreifen ist dann das Einordnen auf dem weiterführenden Fahrstreifen zu ermöglichen, wobei jedes Fahrzeug des weiterführenden Fahrstreifens ein Fahrzeug des blockierten Fahrstreifens einfädeln lässt, so wie die Zacken eines Reißverschlusses.

29. Zum Linkseinbiegen müssen Sie sich auf den äußerst linken Fahrstreifen ihrer Fahrtrichtung einordnen (also dem der Fahrbahnmitte nächstgelegenen Fahrstreifen ihrer Richtung), sofern Bodenmarkierungen oder eine Hinweistafel nicht etwas anderes bestimmen. Sofern dazu ein Fahrstreifenwechsel nötig ist, müssen Sie sich natürlich vergewissern, dass niemand zum Überholen ansetzt und den Fahrstreifenwechsel rechtzeitig durch Blinken anzeigen.

30. Nein, wenn die Fahrtrichtung vorgeschrieben ist, müssen Sie sich daran halten und dürfen auch nicht umkehren.
31. Umkehren ist verboten:

a. immer, wenn dadurch andere Verkehrsteilnehmer gefährdet oder behindert würden

b. im Bereich der Verkehrszeichen 

i. „Einbiegen nach links verboten“
ii. „Umkehren verboten“

iii. „Vorgeschriebene Fahrtrichtung“

c. im Bereich enger oder unübersichtlicher Straßenstellen

d. bei starkem Verkehr

e. auf Vorrangstraßen im Ortsgebiet, außer auf geregelten Kreuzungen
f. in Einbahnstraßen und Richtungsfahrbahnen

g. auf Eisenbahnkreuzungen

h. unmittelbar vor und nach Eisenbahnkreuzungen, wenn andere Fahrzeuglenker dadurch gehindert werden, die Annäherung eines Schienenfahrzeuges rechtzeitig wahrzunehmen

32. Ja, darf man. 

33. Grundsätzlich ja, Schienen alleine sind kein Grund für ein Umkehrverbot. Sie dürfen dabei aber keine selbständigen Gleiskörper überfahren und auch keine entlang der Schienen angebrachten Bodenschwellen oder ähnliche bauliche Einrichtungen. Unmittelbar vor und nach einem vorbeifahrenden Schienenfahrzeug dürfen Sie die Gleise ebenfalls nicht überqueren.
34. Rechts sind zu überholen, …

a. …Fahrzeuge, deren Lenker die Absicht anzeigen, nach links einzubiegen oder zum linken Fahrbahnrand zuzufahren und die Fahrzeuge links eingeordnet haben

b. Schienenfahrzeuge, wenn der Abstand zwischen ihnen und dem rechten Fahrbahnrand genügend groß ist (in Einbahnstraßen dürfen Schienenfahrzeug auch in diesem Fall links überholt werden)
c. Fahrzeuge des Straßendienstes, die auf einer Arbeitsfahrt einen anderen als den rechten Fahrstreifen benützen, sofern nicht genügend Platz vorhanden ist um ordnungsgemäß links zu überholen und sich aus Straßenverkehrszeichen nichts anderes ergibt.

35. Wenn der Abstand zwischen Straßenbahn und rechtem Fahrbahnrand genügend groß ist, ist rechts zu überholen. In Einbahnstraßen dürfen Sie auch in diesem Fall links überholen.

36. Zwischen überholendem und überholtem Fahrzeug muß – unter Beachtung der geltenden Höchstgeschwindigkeit – ein so großer Geschwindigkeitsunterschied möglich sein, dass ein kurzer Überholweg gegeben ist. Wenn Sie beim Überholen die Gegenfahrbahn benützen müssen, müssen Sie sich jedenfalls innerhalb des halben eingesehenen Weges wieder einordnen können (halbe Sicht, weil die andere Hälfte gehört dem Gegenverkehr). Wenn Sie beim Überholen einen Fahrstreifen der eigenen Fahrtrichtung verwenden können und somit den Gegenverkehr nicht beeinträchtigen, müssen Sie sich jedenfalls innerhalb des ganzen eingesehenen Weges wieder einordnen können. Achtung: Schienenfahrzeuge dürfen ihre Geschwindigkeit erhöhen, während sie überholt werden!
37. Wenn ganz klar erkennbar ist, dass man sich wieder rechtzeitig einordnen kann.

38. Nur, wenn die Gegenfahrbahn durch eine Sperrlinie getrennt ist und diese beim Überholen nicht überragt wird.
39. Mehrspurige Kraftfahrzeuge dürfen beim Verkehrszeichen „Überholen verboten“ nicht überholt werden. Es darf aber überholt werden, wenn rechts zu überholen ist (siehe oben Frage 34).

40. Unter denselben Bedingungen wie in einer unübersichtlichen Kurve (siehe oben Frage 38).

41. Überholende mehrspurige Fahrzeuge darf man überholen,…

a. …auf der Autobahn, wenn getrennte Fahrbahnen vorhanden sind, die in der Fahrtrichtung mindestens drei Fahrstreifen aufweisen.

b. …auch auf anderen Straßen, wenn die Fahrbahn durch eine Sperrlinie geteilt ist, in der Fahrtrichtung mindestens drei durch Leitlinien gekennzeichnete Fahrstreifen aufweist und die Sperrlinie vom überholden Fahrzeug nicht überragt wird.

42. Nein, auf und unmittelbar vor ungeregelten Schutzwegen und Radfahrerüberfahrten darf man niemanden überholen.

43. (Siehe oben Frage 42)

44. Ja

45. Nur im Zuge einer Vorrangstraße oder wenn rechts zu überholen ist (zum Rechtsüberholen siehe oben Frage 34). Grund ist, dass Ihnen beim Überholen eines Mehrspurigen die Sicht nach rechts verstellt ist und auf einer ungeregelten Kreuzung der Rechtskommende Vorrang hätte (im Zuge einer Vorrangstraße gilt die Rechtsregel nicht, weshalb auf Vorrangstraßen der Überholvorgang erlaubt wäre).

46. Alle einspurigen Fahrzeuge und mehrspurige Fahrzeuge ohne Motor. Anders ausgedrückt: Das Überholen mehrspuriger Kraftfahrzeuge ist im Bereich von 80 m vor einer Eisenbahnkreuzung verboten (auf der Eisenbahnkreuzung selbst herrscht absolutes Überholverbot).
47. Auf der zum Ein- und Aussteigen benötigten Seite einer im Haltestellenbereich stehenden Straßenbahn darf man nur vorbeifahren…
a. in Schrittgeschwindigkeit und

b. mit einem Sicherheitsabstand und

c. ohne ein- oder aussteigende Personen zu behindern oder zu gefährden (notfalls ist anzuhalten und nicht vorbeizufahren!).

Gilt übrigens auch, wenn Omnibusse des Schienenersatzverkehrs oder des Linienverkehrs in der Haltestelle stehen. Auf der nicht zum Ein- und Aussteigen benötigten Seite oder wenn eine Verkehrsinsel für die Passagiere vorhanden ist, kann man nach den sonstigen Regeln vorbeifahren, aber jedenfalls vorsichtig (denken Sie an Kinder, die sofort nach dem Aussteigen um die Straßenbahn herumlaufen und die Straßenseite wechseln.)

48. Das Vorbeifahren ist beispielsweise verboten,…

a. …an Schienenfahrzeugen und Linien-Omnibussen im Haltestellenbereich, sofern mit dem Vorbeifahren eine Behinderung oder Gefährdung der Passagiere verbunden wäre,

b. …an Fahrzeugen, an denen hinten eine gelbrote Tafel mit einer Kinderdarstellung angebracht ist und bei denen die Warnblinkanlage eingeschaltet ist (das sind Schülertransporte)

c. …an Fahrzeugen, die vor einem Schutzweg oder einer Radfahrerüberfahrt anhalten, um Fußgänger, Radfahrer oder Rollschuhfahrer deren Benützung zu ermöglichen
49. Ja, muß man natürlich.

50. Bei Kreuzungen mit dem Verkehrszeichen „Halt“ ist anzuhalten,…
a. …wenn eine Bodenmarkierung vorhanden und sichtbar ist, unmittelbar vor dieser

b. …bei fehlender oder nicht sichtbarer (z. B. Schneefahrbahn) Bodenmarkierung an einer Stelle vor der Kreuzung, von der aus eine gute Übersicht über die Kreuzung besteht.

51. Die Gegenverkehrsregel oder auch Begegnungsregel regelt den Vorrang entgegenkommender (sich begegnender) Fahrzeugen: Fahrzeuge, die ihre Fahrtrichtung beibehalten oder nach rechts einbiegen, haben (sofern sich aus der Aufstellung der Verkehrszeichen „Vorrang geben“ oder „Halt“ nichts anderes ergibt) Vorrang vor entgegenkommenden, links einbiegenden Fahrzeugen.

52. Eine Vorrangverletzung begehen Sie, wenn Sie…
a. …als Wartepflichtiger einen vorrangberechtigten Lenker durch Kreuzen, Einbiegen oder Einordnen zum Abbremsen oder Ausweichen nötigen.

b. …aber auch dann, wenn Sie sich als Wartepflichtiger so schnell der Kreuzung nähern und so spät abbremsen, dass der vorrangberechtigte Lenker nicht sicher sein kann, dass Sie noch rechtzeitig stehen bleiben und mit seinem Fahrzeug deshalb abbremsen oder ausweichen muß.

53. JEDES Zum-Stillstand-bringen eines Fahrzeuges (außer Schienenfahrzeuge in Haltestellen) bedeutet einen Vorrangverzicht, egal ob freiwillig oder aus einer verkehrsbedingten Situation oder aufgrund der Befolgung von Verkehrsvorschriften. 

54. Wenn die Straßenbahn in einer Haltestelle stehen bleibt.

55. Nein. Sie dürfen zwar Fahrgäste mitnehmen, von denen Sie auf dem Weg zum Standplatz angehalten werden, Sie dürfen aber dabei den Verkehr nicht gefährden und Auffahrunfälle provozieren. Deshalb zuerst ein Blick in den Rückspiegel und rücksichtsvoll stehen bleiben.

56. Wenn Hupen das einzige Mittel ist, um Gefahr für Personen abzuwenden
57. Natürlich nicht.

58. In zweiter Spur dürfen Sie als Taxi anhalten,

a. nur kurz zum Ein- oder Aussteigenlassen der Fahrgäste (nicht zum Warten!) inkl. Ein- oder Ausladen des Gepäcks,
b. unter den Bedingungen, dass innerhalb von 50 m keine Haltemöglichkeit besteht und

c. der übrige Verkehr nicht behindert wird.

59. Der Haltestellenbereich umfasst,…

a. …bei Vorhandensein von Bodenmarkierungen eben diesen markierten Bereich

b. …bei Fehlen von Bodenmarkierungen den Bereich von 15 m vor und 15 m nach den Haltestellentafeln

60. Im Haltestellenbereich darf man halten,…
a. …außerhalb der Betriebszeiten (wenn sich aus sonstigen Verkehrsregeln nichts anderes ergibt)

b. …wenn Bodenmarkierungen oder Straßenverkehrszeichen dies ausdrücklich erlauben (auch während der Betriebszeiten)

c. …zum kurzen Ein- und Aussteigenlassen von Fahrgästen (nicht zum Warten!)

61. Natürlich nicht (bei ungeregelten Schutzwegen auch nicht im Bereich 5 m davor, weil sonst Fußgänger von Fahrzeuglenkern nicht gesehen werden können).

62. Nein, im 5-m-Bereich vor Kreuzungsschnittpunkten darf man überhaupt nicht halten
63. Omnibushaltestelle: Ja, aber nur kurz (zum Ein- oder Aussteigenlassen).

64. Privat-PKW: Ja, aber nur kurz zum Ein- oder Aussteigenlassen.

65. Vor Haus- und Grundstückseinfahrten dürfen Sie halten (aber nicht parken!), wenn Sie im Fahrzeug bleiben und die Einfahrt bei Bedarf sofort freimachen
66. Ladezone: Ja, aber nur kurz (zum Ein- oder Aussteigenlassen).

67. Radweg: Nein, außer es ergibt sich aus Bodenmarkierungen oder Verkehrszeichen etwas anderes.

68. In folgenden Halteverbotszonen darf man Fahrgäste ein- und aussteigen lassen:

a. im Haltestellenbereich eines Massenbeförderungsmittels

b. im Bereich einer Ladezone

c. im Bereich Taxistandplatz sowieso (dort dürfen auch Privat-PKW)
69. Nur wenn dies durch Verkehrszeichen ausdrücklich erlaubt ist

70. Nicht kürzer als 30 Minuten und nicht länger als 3 Stunden.

71. Wenn Sie zum Zwecke der Kundenaufnahme oder –abfertigung halten müssen Sie keinen Parkschein ausfüllen. In sonstigen Fällen gelten die allgemeinen Regeln (Parkschein ab 10 Minuten).
72. Wenn der Kreuzungs-Verkehr durch Lichtzeichen (Ampel) oder von einem Verkehrsposten durch Armzeichen geregelt wird; blinkendes gelbes Licht gilt nicht als Regelung.

73. Mit einer solchen Geschwindigkeit, dass man beim Bus leicht stehen bleiben könnte. Also auf Gefahrensicht, denn im Bus-Bereich ist eine Gefahrenstelle zu sehen (denken Sie an Kinder und eilige Fußgänger, die nach dem Aussteigen oder zum Einsteigen schnell die Straße wechseln). Hat man den Bus erreicht, darf man nur in Schrittgeschwindigkeit vorbeifahren.

74. Daß die Geschwindigkeit zu verringern ist.

75. Bei gelbem ( nicht blinkenden) Licht ist anzuhalten,…
a. …wenn eine Haltelinie vorhanden ist, vor der Haltelinie.

b. …wenn ein Schutzweg oder eine Radfahrerüberfahrt ohne Haltelinie vorhanden ist, vor der ersten Querungshilfe aus der Sicht des ankommenden Verkehrs (anders gesagt: direkt davor).

c. …wenn eine Kreuzung ohne Schutzweg und ohne Haltelinie vorhanden ist, vor der Kreuzung

d. …ansonsten vor dem Lichtzeichen

76. Bei Gelblicht (nicht blinkend) dürfen Sie die Kreuzung befahren, wenn…

a. …Sie nicht mehr rechtzeitig an der vorgesehenen Stelle (siehe oben Frage 75) anhalten könnten (also eine Vollbremsung mit der Gefahr eines Auffahrunfalls nötig wäre)

b. …Sie sich bereits auf der Kreuzung befinden; in diesem Fall verlassen Sie die Kreuzung so schnell als möglich

77. Gelbes blinkendes Licht bedeutet „Vorsicht“. Hier fahren Sie auf Gefahrensicht, müssen aber nicht zwangsläufig anhalten (außer, dies ist aus sonstigen Gründen wie Verkehrszeichen „Halt“ oder verkehrsbedingt geboten).

78. Die rote Fläche der Signalscheibe bedeutet „Halt“.

79. Nein, außer – wie auf Autobahnen – im Bereich eines Grenzübergangs auf Anweisung der Organe
80. Nein, außer im Bereich eines Grenzübergangs auf Anweisung der Organe

VI Kraftfahrgesetz (Seite 53)

1. Mindestprofiltiefe für Sommerreifen bei PKW beträgt 1,6 mm (mittlerer Teil der Lauffläche)
2. Mindestprofiltiefe für Winterreifen bei PKW beträgt

a. 4 mm bei Radialreifen

b. 5 mm bei Diagonalreifen 

3. PKW und Anhänger müssen mit Reifen gleicher Bauart bestückt sein, eine Mischung verschiedener Bauarten ist verboten. Als Reifenbauarten gelten
a. Diagonal-Reifen

b. Radial-Reifen

c. Gürtelreifen mit Diagonalkarkasse

d. Reifen mit verstärkter Bauart

e. Keine Bauarten sind die Kategorien Winter- und Sommerreifen! Deshalb dürfen an einem Fahrzeug Winter- und Sommerreifen gemeinsam verwendet werden, ohne dass gegen das „Mischverbot“ verstoßen wird. Winterreifen sollen zumindest an den Antriebsachsen verwendet werden. Auf derselben Achse einen Winter- und einen Sommerreifen zu verwenden ist aber nicht empfehlenswert!!! 

4. Ein Kind pro Sitzplatz (im PKW also maximal 8, Rückhaltevorrichtungen müssen vorhanden sein [im Taxi jedoch nur für Kinder unter 12 bzw. 150 cm, die in der ersten Sitzreihe befördert werden]).
5. Drei Kinder (eines pro Sitzplatz).
6. Mit Spikes beträgt die maximale Höchstgeschwindigkeit 80 Km/h und auf Autobahnen maximal 100 Km/h.
7. Spikes dürfen nur montiert werden, wenn sie auf allen Antriebsrädern montiert werden.
8. Nein
9. Nur wenn diese behördlich geprüft und genehmigt sind (sichtbares Genehmigungszeichen)
10. Eine oder maximal zwei.
11. Im Ortsgebiet dürfen Sie bei Dunkelheit Fernlicht verwenden, wenn…
a. …Sie damit  Warnzeichen abgeben (Lichthupe)
b. …eine Geschwindigkeit von mehr als 50 Km/h erlaubt ist und auch gefahren wird und die Straße sonst nicht ausreichend beleuchtet ist
12. Ja, bei guten Lichtverhältnissen immer, bei Dunkelheit oder Dämmerung nur zum Beleuchten abgestellter Fahrzeuge (oder in Verbindung mit Abblend- oder Fernlicht)
13. Gewöhnlich Abblendlicht evtl. gemeinsam mit Nebellicht. Außer bei Dämmerung, Dunkelheit und Neben darf auch das Fernlicht verwendet werden, bei Blendgefahr (Gegenverkehr, Fußgänger, Vordermann) muß aber abgeblendet werden

14. Bei Sichtbehinderung durch Regen, Nebel, Schneefall und dergleichen. Wenn die Nebelscheinwerfer fix in die Front eingebaut und nicht nachträglich montiert wurden, auch als Tagfahrlicht.
15. Bei Sichtbehinderung durch Regen, Nebel, Schneefall und dergleichen
16. Nebelschlussleuchten dürfen nur bei Sichtbehinderung durch Regen, Schneefall, Nebel und dergleichen verwendet werden.
17. Lichthupe darf nur zur Abgabe von Warnzeichen verwendet werden (also nicht, um Taxikollegen zu grüßen oder aus Zorn über langsame Verkehrsteilnehmer!)

18. Während der Fahrgastbeförderung

19. Nur wenn sie in der ersten Sitzreihe (hinter der Windschutzscheibe) befördert werden

20. Keine Gurtenpflicht besteht…
a. …für Taxilenker während der Fahrgastbeförderung (nicht bei Botenfahrten)

b. …bei ganz geringer Gefahr wie Einparken

c. …bei Unmöglichkeit des bestimmungsgemäßen Gebrauchs wegen Körpergröße oder schwerer körperlicher Beeinträchtigung

d. …für Sitzplätze, die nicht mit Sicherheitsgurten ausgerüstet sein müssen (z. B. Notsitze)

21. Grundsätzlich mit € 21,-, werden Kinder nicht ordentlich gesichert, ist auch eine Vormerkung möglich (allerdings gelten die Sicherungspflichten für Kinder nicht bei Taxifahrten, sehr wohl aber bei Schülertransporten).
22. Nein, Befreiung von der Gurtenpflicht gilt nur bei Fahrgastbeförderung, nicht aber bei Botenfahrten.

23. Innerhalb einer Woche.

24. Zulassungsbesitzer (also den Chef) verständigen. Dieser kann neue Kennzeichentafeln beantragen. Da Kennzeichentafeln öffentliche Urkunden sind, darf man Veränderungen (auch Reparaturen) nicht selbst vornehmen. Wenn die Kennzeichentafel so stark beschädigt ist, dass man sie nicht mehr lesen kann, darf das Fahrzeug so nicht verwendet werden. Da man auch im Falle des Verlustes einer Kennzeichentafel eine Woche ab dem Zeitpunkt des Verlustes mit einer selbst nachgemachten, möglichst originalgetreuen Ersatztafel fahren darf, wird dies auch für eine sehr stark beschädigte Kennzeichentafel gelten (eine Woche ab dem Zeitpunkt der starken Beschädigung). Leicht beschädigte Kennzeichentafel (= keine Einschränkung der Lesbarkeit) darf man im Verkehr verwenden.

25. Den Verlust einer Kennzeichentafel muß der Lenker (!!! nicht der Zulassungsbesitzer) unverzüglich der Behörde melden. Lassen Sie sich die Verlustanzeige bestätigen. Sie dürfen eine Woche ab dem Verlustzeitpunkt mit einer selbstgemachten, möglichst originalgetreuen Ersatztafel fahren. Melden Sie den Verlust sofort dem Zulassungsbesitzer (Chef), damit er eine neue Kennzeichentafel beantragen kann. TIP (nicht prüfungsrelevant): Wenn das Kennzeichen nicht verloren wurde sondern von Dritten entwendet worden ist (also gestohlen oder unterdrückt wurde oder zumindest der Verdacht besteht), sind keine Gebühren fällig. Anstelle der gebührenpflichtigen Verlustanzeigenbestätigung können Sie als Partei des Verwaltungsverfahrens Akteneinsicht nehmen und (auf eigene Kosten) eine Kopie der Anzeige anfertigen lassen. Ist billiger als eine Verlustanzeige samt Bestätigung, darf aber nicht gelogen sein.
26. Überstellungskennzeichen (grün) werden für die Dauer von maximal drei Wochen ausgestellt. Damit dürfen Fahrzeuge im öffentlichen Verkehr verwendet werden, 
a. die gar nicht zum Verkehr zugelassen sind (für notwendigen Ortswechsel) oder

b. ein Wechselkennzeichen haben (für notwendigen Ortswechsel) oder

c. deren Kennzeichentafel verloren gegangen ist (bisherige Verwendung ohne Einschränkung, also auch Taxidienst).

27. Für Probefahrten mit nicht zum Verkehr zugelassenen Fahrzeugen kann eine Probekennzeichentafel ausgestellt werden (blau). Taxidienst dürfen Sie damit nicht versehen.

28. Mit einer Lenkerberechtigung der Klasse B dürfen Sie lenken:
a. Kraftwagen mit nicht mehr als acht Plätzen (ohne Lenker) und mit einer höchst zulässigen Gesamtmasse von nicht mehr als 3500 Kg,

b. Kraftfahrzeuge mit drei Rädern

c. Krafträder mit einem Hubraum von nicht mehr als 125 ccm und einer Motorleistung von nicht mehr als 11kW, wenn Sie

i. seit mindestens fünf Jahren ununterbrochen im Besitz der Lenkerberechtigung Klasse B waren und

ii. sich nicht mehr in der Probezeit befinden und 

iii. nachweisen, dass Sie praktischen Fahrunterricht im Lenker derartiger Krafträder genommen haben und

iv. den Code 111 im Führerschein eingetragen haben.

29. Verpflichtet sind Sie nie, Sie dürfen ohne Lenkerberechtigung aber keine entsprechenden Fahrzeuge lenken. Ein Duplikat-Führerschein kann beantragt werden, wenn

a. Sie den alten Führerschein verloren haben und dies glaubhaft machen oder

b. der ursprüngliche Führerschein ungültig geworden ist (z. B., weil Unterschrift oder eingetragene Daten oder Foto nicht mehr erkennbar sind)

30. Gründe für den Entzug der Lenkerberechtigung (auch für bestimmte Fahrzeug-Klassen möglich, wenn der Entziehungsgrund mit der Fahrzeug-Klasse eng zusammenhängt):
a. Schweres Delikt (Fahrerflucht, Alkohol etc.) während der dritten Verlängerung der Probezeit

b. Verkehrszuverlässigkeit ist nicht mehr gegeben, z. B. wegen

i. Gefährdung der Verkehrssicherheit durch besonders rücksichtsloses Verhalten, wie
1. erhebliche Geschwindigkeitsüberschreitung vor Schulen, Kindergärten, auf Schutzwegen, Radfahrüberfahrten etc.

2. Überholen im Überholverbot bei besonders schlechter Sicht

3. Knappes Auffahren (0,2 Sekunden) zum Vordermann

4. Geisterfahrt auf Autobahn

5. Geschwindigkeitsüberschreitung um mehr als 40 Km/h im Ortsgebiet

6. Geschwindigkeitsüberschreitung um mehr als 50 Km/h außerhalb des Ortsgebietes

7. eine Geschwindigkeitsüberschreitung ab 180 Km/h, festgestellt mit technischen Hilfsmitteln (Radar, Laser…)

8. Unterlassene Hilfeleistung bei Personenschaden nach selbst verursachtem Unfall

9. Wiederholtes Lenken von Fahrzeugen ohne Lenkerberechtigung

ii. Trunkenheit (oder auch Medikamenten-/Suchtgifteinfluß) am Steuer

iii. Erreichen der Punkteanzahl für bestimmte Delikte beim „Punkteführerschein“

31. Aus Reaktionsweg und Bremsweg
32. 60 Km pro Stunde entsprechen 16,67 Meter pro Sekunde (60.000 Meter geteilt durch 3600, weil eine Stunde 3600 Sekunden hat), bei 60 Km/h legen Sie also ca. 16,67 Meter pro Sekunde zurück.
33. Nur so schnell zu fahren, dass man innerhalb des halben eingesehenen Weges stehen bleiben kann.

34. Bremsweg = (1/10 der Geschwindigkeit in Km/h mal 1/10 der Geschwindigkeit in Km/h)
z. B. Bremsweg bei 40 Km/h: 4 x 4 = 16 m Bremsweg. ACHTUNG: Diese Formel ist eine Faustregel zum Schätzen. Der Bremsweg hängt ganz erheblich von Faktoren wie Fahrzeugmasse, Reifen- und Straßenzustand, Bremssystem etc. ab!!!
35. Reaktionsweg = (1/10 der Geschwindigkeit in Km/h) mal 3
z. B. Reaktionsweg bei 40 Km/h: 4 x 3 = 12 m Reaktionsweg. ACHTUNG: Diese Formel ist eine Faustregel zum Schätzen. Der Reaktionsweg hängt ganz erheblich von Faktoren wie momentane Aufmerksamkeit, Grad der Müdigkeit, Alkohol-/Medikamentenspiegel etc. ab!!!

36. 40 Km/h
37. 40 Km/h
38. Eine etwas mißverständliche Frage, wir sind um Abklärung mit der Kommission bemüht.
Gemeint sein könnte der Fall, daß der Vordermann Ladegut zu verlieren droht. Verliert der Vordermann einen Teil der Ladung, bleibt diese sofort liegen und hat keinen „Bremsweg“. Wenn Sie also die Gefahr des Ladungsverlustes erkennen, müssen Sie Ihren Anhalteweg als Abstand wählen, weil Sie zuerst reagieren müssen (und so die Reaktionszeit verbrauchen) und dann den Bremsvorgang einleiten (und bis zum Stillstand den Bremsweg verbrauchen). Da die Summe aus Reaktions- und Bremsweg den Anhalteweg ergibt, würden Sie genau hinter der verlorenen Ladung zum Stehen kommen. 

39. Bezüglich der hinausragenden Ski ist zu beachten:

a. Die Ski müssen – wie jede Beladung – sicher befestigt werden, damit sie weder auf die Straße fallen noch zu gefährlichen Geschossen werden (bei Vollbremsung oder Unfall)

b. Ragen Sie mehr als 1 m aus dem Fahrzeug, müssen sie am Ende deutlich gekennzeichnet werden (rot, bei Dunkelheit mit reflektierender Tafel)

c. Weder durch den geöffneten Kofferraumdeckel noch durch die Ladung selbst dürfen Kennzeichen oder Beleuchtung verdeckt werden, auch die Sicht nach hinten muß gewährleistet bleiben

d. Die herausragende Ladung darf das Fahrzeug um maximal ein Viertel der Fahrzeuglänge verlängern (wird höchstens bei Sprungski der Fall sein)
40. Durch ein rotes Signal am äußersten Ende, bei Dunkelheit durch eine reflektierende Tafel

41. Weniger als 1 m

42. Ein Lenker darf ein Kraftfahrzeug erst in Betrieb nehmen, wenn er sich überzeugt hat, dass Fahrzeug, Anhänger und Beladung den Vorschriften entsprechen. 

a. Gemäß den kraftfahrrechtlichen Bestimmungen sind mindestens zu kontrollieren: Verbandszeug, Warndreieck, Warnweste, Beleuchtung, Bremsen, Sicherheitsgurte und Kopfstützen, Reserverad, Bereifung, Fahrzeugdokumente. 

b. Gemäß den gewerberechtlichen Bestimmungen sind mindestens zu kontrollieren: Einrichtungen für Fahrgäste (z. B. Gurt, Sitze…), mitzuführende Unterlagen, anzubringende Informationen im Innenraum, Taxischild
c. Gemäß Kollektivvertrag sind mindestens zu kontrollieren: Bremsen, Lichtanlage, Motor-ölstand, Kühlwasserstand

43. Beim Lenken eines PKW sind mitzuführen:

a. Zulassungsschein

b. Führerschein

c. Falls zutreffend, Bestätigungen über Probefahrten/Überstellungsfahrt

d. Falls zutreffend ein Fahrtenbuch (aus arbeitszeitrechtlichen Gründen)
e. Als Taxler natürlich auch Taxischein, Funkbewilligung, Ausdruck der Wiener Betriebsordnung, Straßenverzeichnis, Tarif…

44. Da die Hupe eine Sicherheitseinrichtung ist, muß sie funktionieren, was man nur durch einen Test sicherstellen kann. Andererseits gilt in Wien ein absolutes Hupverbot (außer zur Abwendung von Gefahren für Personen). Da nur eine funktionierende Hupe Personenschäden verhindern kann, wird das gelegentliche Testen der Hupe erlaubt sein müssen. Da Hupen nicht oft kaputtgehen, sind aber keine häufigen Tests notwendig. Es reicht also die regelmäßige Pickerl-Überprüfung in Verbindung mit gelegentlichen Hup-Tests. Durch ganz kurzes Klopfen auf die Hupschaltung, kann man einen leiseren Hupton erzeugen und somit geräuscharm testen. Das muß erlaubt sein. Vor jedem Fahrtantritt darf man die Hupe nicht testen.
45. Sofort – spätestens aber nach einer Woche – muß der Verlust bei der Polizei angezeigt werden. Die Verlustbestätigung gilt vier Wochen lang als Ersatz (aber nur in Östereich, also keine Auslandsaufträge annehmen). Ein Duplikat kann bei jeder Führerscheinstelle in Österreich beantragt werden. Der alte Führerschein verliert seine Gültigkeit und muß – falls er wieder auftaucht – abgegeben werden.

46. Bei Verlust des Zulassungsscheins informieren Sie sofort den Zulassungsbesitzer (also regelmäßig den Taxiunternehmer), dieser muß unverzüglich um Neuausstellung eines Zulassungsscheins ansuchen (das Duplikat wird sofort ausgestellt). Bei Verlust durch Diebstahl muß eine Anzeige bei der Polizei erfolgen, bei Verlust durch Verlieren kann eine Anzeige gemacht werden. 
47. Vier Wochen, aber nur in Österreich (also keine Auslandsaufträge annehmen).
48. Eine Woche. 
49. Ja (Falls Verdacht besteht, daß der Polizist seine Kompetenzen überschritten hat, kann man sich nachträglich beschweren. Zum Zeitpunkt der Amtshandlung kann man eine Kompetenzüberschreitung nicht sicher erkennen, deshalb muß man im Zweifel – es könnte ja Gefahr in Verzug sein – der Aufforderung nachkommen).
50. Alle Kraftfahrzeuge müssen mit staubdicht verpacktem Verbandzeug ausgerüstet sein.

51. Nur auf Schnee- oder Eisfahrbahn, sofern die Schneekette derart befestigt ist, dass die Fahrbahn nicht beschädigt werden kann. Ab dem Verkehrszeichen „Schneeketten vorgeschrieben“ MÜSSEN Sie Schneeketten auf mindestens zwei Antriebsrädern verwenden.

52. Mit der Zustimmung des Zulassungsbesitzers.

53. Ein KFZ darf man anderen Personen zum Lenken überlassen…
a. …wenn man selbst Zulassungsbesitzer ist:

i. Personen, die über eine entsprechende Lenkerberechtigung und das entsprechende Mindestalter verfügen

ii. Wenn das Fahrzeug keine bekannten Sicherheitsmängel aufweist

b. …wenn man selbst nicht Zulassungsbesitzer sondern bloß Lenker ist:

i. Nur mit Zustimmung des Zulassungsbesitzers

c. …wenn es sich um die dienstliche Überlassung eines Taxis handelt:

i. unter Beachtung der gewerberechtlichen Vorschriften: nur an Taxilenker mit Taxischein...

54. Lenkererhebung ist die behördliche Untersuchung, wer zu einem bestimmten Zeitpunkt ein Kraftfahrzeug gelenkt oder vor einem bestimmten Zeitpunkt ein Kraftfahrzeug an einem bestimmten Ort abgestellt hat. Als Zulassungsbesitzer muß man darüber Auskunft geben oder die Person benennen, die darüber Auskunft geben kann (dann trifft diese Person die Auskunftspflicht). Da es sich um eine Verfassungsbestimmung handelt, muß man auch sich selbst und enge Familienmitglieder belasten!

55. Beim Abschleppen mit Stange müssen beim abgeschleppten Fahrzeug funktionieren:
a. die Lenkeinrichtung

56. Beim Abschleppen mit Seil müssen beim abgeschleppten Fahrzeug funktionieren:

a. die Lenkeinrichtung

b. mindestens eine Bremsanlage

57. Sofern das Fahrzeug mit Sicherheitseinrichtungen ausgerüstet ist, dürfen Kinder immer in der ersten Sitzreihe befördert werden. Wenn der Sitz der ersten Reihe mit einen Front-Airbag ausgestattet ist und sich dieser Front-Airbag nicht deaktivieren lässt, dürfen Kindern in rückwärtsgerichteten Rückhaltesystemen nicht befördert werden (Babysitz in Position „Kopf in Fahrtrichtung“).
VII. Arbeits- und Sozialrecht (Seite 55)

SEIT Anfang 2008 wurde der Kollektivvertrag gekündigt, der neue tritt erst 2009 in Kraft. Lösungen, die sich auf den alten (inzwischen gekündigten) Kollektivvertrag bezogen haben, sind hier durchgestrichen.

Sobald der neue Kollektivvertrag unterschrieben ist, erhalten Sie eine kostenlose Ergänzungslieferung.

1. Durch Abschluß eines Dienstvertrages, also durch Einigung in den wesentlichsten Vertragsinhalten. Auch mündliche Dienstverträge sind gültig. Der Arbeitnehmer muß jedenfalls einen Dienstzettel mit den wichtigsten Vertragsinhalten ausgehändigt bekommen.
2. Die wichtigsten Pflichten des Arbeitnehmers sind:
a. Arbeitspflicht (Arbeit persönlich, nach bestem Wissen und gemäß den Weisungen zu erbringen)
b. Treuepflicht (keine Interessen des Dienstgebers verletzen, z. B. ohne Zustimmung des Dienstgebers keinen Zweitjob in derselben Branche annehmen, keine Betriebsgeheimnisse verraten…)
c. Haftpflicht (für Schäden einstehen; Ersatzpflicht ist aber eingeschränkt und kann gerichtlich noch weiter eingeschränkt werden)

3. Die wichtigsten Pflichten des Argeitgebers sind:

a. Entgeltzahlungspflicht (Lohn, Zuschläge, Sonderzahlungen, Entgeltfortzahlung bei Erholungsurlaub, Krankheit etc.)

b. Fürsorgepflicht (den Dienstnehmer schützen, z. B. vor Mobbing, Gesundheitsschäden etc.)

c. Haftpflicht (eingeschränkt durch sogenanntes Dienstgeberhaftpflichtprivileg)

4. Die Sozialversicherung umfasst zumindest
a. Krankenversicherung

b. Pensionsversicherung

c. Unfallversicherung

d. nach einem umgangssprachlichen (aber nicht rechtlichem) Verständnis auch Arbeitslosenversicherung

5. Die Leistungen der Sozial- und Arbeitslosenversicherung berechnen sich nach dem „offiziellem“ Lohn, ein eventueller Schwarzgeldanteil zählt nicht dazu. Das führt zu einem geringeren Leistungsanspruch gegenüber der Sozialversicherung und kann im Krankheits- oder Pensionsfall ein böses Erwachen nach sich ziehen.

6. Er hat keinen Anspruch auf Leistungen der Sozialversicherung, also kein Krankengeld, keine Pensionsanrechnung und Arbeitslosengeld gibt’s auch nicht.

7. Der Arbeitgeber muß den Lohn fortzahlen,…

a. …bei Arbeitsunfähigkeit des Arbeitnehmers wegen

i. Krankheit

ii. Arbeitsunfall

iii. Freizeitunfall

iv. Berufskrankheit

b. …während des gesetzlichen Erholungsurlaubes

c. …während des Pflegeurlaubes

d. …bei kollektivvertraglich geregelten Fällen (dzt. NICHT GÜLTIG wg. KV-Kündigung):

i. Eigene Eheschließung (2 Tage)

ii. Niederkunft der Gattin/Lebensgefährtin (2 Tage)

iii. Tod der Gattin/Lebensgefährtin (2 Tage)

iv. Tod der Eltern, Schwiegereltern, eigener Kinder (2 Tage)

v. Wohnungswechsel mit eigenen Möbeln (2 Tage)

vi. Teilnahme an Beerdigung von Geschwistern und Großeltern (1 Tag)

vii. Teilnahme an Eheschließung von Geschwistern und Eltern (1 Tag)

8. Ein Arbeitnehmer kann – um das Arbeitsverhältnis zu beenden…

a. kündigen (unter Einhaltung der Kündigungsfrist zum vereinbarten Kündigungstermin)

b. austreten (sofort, also fristlos, bei gutem Grund = schwere Pflichtverletzung durch den Arbeitgeber)

c. durch einseitige Erklärung während der Probezeit (max. ein Monat)

d. eine einvernehmliche Lösung anstreben (bedarf aber der Zustimmung des Arbeitgebers und ist somit keine Möglichkeit, die dem Arbeitnehmer alleine offen steht)

9. Ein Arbeitgeber kann – um das Arbeitsverhältnis zu beenden…

a. kündigen (unter Einhaltung der Kündigungsfrist zum vereinbarten Kündigungstermin)

b. den Arbeitnehmer entlassen (sofort, also fristlos, bei gutem Grund = Schwere Pflichtverletzung des Dienstnehmers, meist nur nach erfolgloser Abmahnung)

c. durch einseitige Erklärung während der Probezeit (max. ein Monat)

d. eine einvernehmliche Lösung anstreben (bedarf aber der Zustimmung des Arbeitnehmers und ist somit keine Möglichkeit, die dem Arbeitgeber alleine offen steht)

10. Erklärung:

a. Kündigung = die einseitige Willenserklärung eines Vertragsteils, dass das Dienstverhältnis gelöst wird. Die Kündigung muß tatsächlich in den Einflussbereich der Gegenseite gelangen um wirksam zu sein (z. B. Eingang ins Sekretariat reicht, auch wenn der Chef das Kündigungsschreiben erst Wochen danach liest). Das Dienstverhältnis endet dann zum Kündigungstermin. Zwischen Empfang der Kündigung und Kündigungstermin liegt die Kündigungsfrist, die eingehalten werden muß.
b. Entlassung = die fristlose Vertragsauflösung durch den Dienstgeber. Er muß einen wichtigen Grund dafür haben und kann die Entlassung nur sofort nach Bekanntwerden des Entlassungsgrundes aussprechen (nicht Wochen später). Das Dienstverhältnis endet sofort. Bei gerechtfertigter Entlassung hat der entlassene Dienstnehmer arbeitsrechtliche Nachteile (Arbeitslosengeld), bei ungerechtfertigter Entlassung hat der entlassene Dienstnehmer Anspruch auf Schadenersatz.

c. Vorzeitiger Austritt = die fristlose Vertragsauflösung durch den Dienstnehmer. Er muß einen wichtigen Grund dafür haben. Bei gerechtfertigtem Austritt hat der Dienstnehmer evtl. Schadenersatzansprüche, bei ungerechtfertigtem Austritt hat der Dienstgeber evtl. Schadenersatzansprüche.

d. Einvernehmliche Auflösung = die Beendigung des Dienstverhältnisses im Einvernehmen zwischen Dienstgeber und Dienstnehmer. So wie ein Dienstvertrag durch Vereinbarung geschlossen werden kann, kann ein Dienstvertrag auch durch Vereinbarung gelöst werden. Auch die Einhaltung von Fristen etc. wird frei vereinbart.

e. Zeitablauf = das Erreichen des zu Beginn des Arbeitsverhältnisses vereinbarten Zeitpunktes, mit dem das Arbeitsverhältnis enden soll (z. B. Karenzstelle oder Urlaubsvertretung)
11. Zuerst an den Arbeitgeber, weil ja ein Versehen vorliegen könnte. Hilft dies nicht, hilft die Arbeiterkammer – bei der jeder Arbeitnehmer automatisch Mitglied ist – weiter und finanziert auch Gerichtsverfahren. Auch Gewerkschaften bieten manchmal Rechtsberatung an.

12. Der Kollektivvertrag regelt beispielsweise (DERZEIT ABER NICHT wg. KV-KÜNDIGUNG)
a. Mindestlöhne (ein höherer Lohn darf natürlich vereinbart werden)

b. Pflichten des Arbeitnehmers

c. Pflichten des Arbeitgebers

d. Kündigungstermine und Kündigungsfristen

e. Sonderzahlungen (Urlaubs-/Weihnachtsgeld, Prämien, Abfertigung)

f. Lohnfortzahlung

g. Gründe für besondere Dienstfreistellungen

13. Ein Kollektivvertrag wird zwischen Vertretern der Arbeitgeberseite und Vertretern der Arbeitnehmerseite ausverhandelt und gilt für alle Dienstverhältnisse, die gemäß der Vereinbarung erfasst sein sollen. Der Arbeitsvertrag wird zwischen Arbeitnehmer und Arbeitgeber für ein konkretes Dienstverhältnis abgeschlossen. Dabei darf zum Nachteil des Arbeitnehmers nicht gegen zwingende Bestimmungen des Kollektivvertrages verstoßen werden.

14. Die Fachgruppe für Beförderungsgewerbe mit Personenkraftwagen (eine Teilorganisation der Sparte Transport und Verkehr, welche wiederum eine Teilorganisation der Wirtschaftskammer Wien ist) für die Arbeitgeberseite und die Gewerkschaft Handel, Transport, Verkehr (eine Teilorganisation des österreichischen Gewerkschaftsbundes) für die Arbeitnehmerseite.
a. Der kollektivvertragliche Lohn beträgt auf Basis Normalarbeitszeit bei Betriebszugehörigkeit

b. bis zu 1 Jahr € 840,- monatlich

c. von 1 Jahr bis zu 6 Jahren € 909 monatlich

d. von länger als 6 Jahren € 1000,- monatlich

15. Der Wiener Kollektivvertrag gilt (alle Punkte müssen zutreffen)

a. räumlich für das Bundesland Wien

b. fachlich für die der Fachgruppe für die Beförderungsgewerbe mit PKW Wien angehörigen Unternehmen des Taxigewerbes

c. persönlich für alle Arbeitnehmer, die bei Taxiunternehmungen mit Taxifahrten beschäftigt sind.

16. Während der Probezeit kann jeder Vertragspartner (also Dienstnehmer und Dienstgeber) das Dienstverhältnis ohne Einhaltung einer Frist und ohne Angabe von Gründen einseitig beenden. Die Probezeit darf für maximal ein Monat vereinbart werden. 

17. Als TaxilenkerIn müssen Sie das Taxi vor Inbetriebnahme auf seinen betriebsfähigen Zustand überprüfen. Dazu gehört insbesondere die Überprüfung

a. der Bremsen,

b. der Lichtanlage

c. des Motorölstandes

d. des Kühlerwasserstandes

e. der für Fahrgäste vorgesehenen Einrichtungen auf Funktionsfähigkeit und Verschmutzung

18. In Wien beträgt
a. die Normalarbeitszeit pro Tag 12 Stunden und pro Woche 55 Stunden
b. die Lenkzeit pro Tag (also zwischen zwei Ruhezeiten) normal maximal 8 Stunden und zweimal pro Woche maximal 9 Stunden und pro Woche maximal 48 Stunden

c. die tägliche Ruhezeit mindestens 10 Stunden

19. Einem Taxilenker stehen Weihnachts- und Urlaubsgeld DERZEIT NICHT zu
a. bei ununterbrochener Betriebszugehörigkeit bis zu 3 Dienstjahren: ¾ Brutto-KV-Monatslohn

b. bei ununterbrochener Betriebszugehörigkeit ab dem 4. Dienstjahr 1 Brutto-KV-Monatslohn

c. bei kürzer Betriebszugehörigkeit als 2 Monate gar nicht.

20. Eine Unfallfreiprämie gibt es für jedes volle Dienstjahr, das unfallfrei absolviert worden ist. Die Prämie beträgt € 109,- und wird am Ende des Dienstjahres ausbezahlt.

21. Ein Dienstnehmer haftet für Schäden die er verursacht UND vor allem verschuldet hat nach dem Dienstnehmerhaftpflichtgesetz. Grundsätzlich gilt, dass gem. diesen Bestimmungen die Schadenersatzpflicht eher reduziert wird, vor allem bei geringem Verschulden, aber natürlich nicht bei Absicht.

22. Nein, vom Kollektivvertrag darf nur zum Vorteil des Arbeitnehmers abgewichen werden

23. Nein, vom Kollektivvertrag darf nur zum Vorteil des Arbeitnehmers abgewichen werden

24. Das Arbeitsinspektorat

25. Haftpflicht ist die Verpflichtung, für verursachte – und in diesem Fall auch verschuldete – Schäden zu  haften (es gibt auch eine Haftung für Schäden, die man ohne verschulden verursacht hat, das trifft hier aber nicht zu). Schäden, die von Dienstnehmern im Rahmen ihres Dienstvertrages verursacht worden sind, sind im Dienstnehmerhaftpflichtgesetz geregelt.
26. Die Verpflichtung des Dienstgebers, den Dienstnehmer bei der Sozialversicherung anzumelden (damit Beiträge an die Sozialversicherung entrichtet werden und Leistungen gewährt werden können).

27. Nach Ablauf des ersten Monats (Probemonat) kann das Dienstverhältnis zu jedem Wochenende (= Kündigungstermin) durch Kündigung beendet werden. Zwischen Kündigungstermin und Empfang der Kündigung müssen folgende Kündigungsfristen eingehalten werden:

a. bei einer ununterbrochenen Dienstzeit von 1 – 12 Monate: 1 Woche Kündigungsfrist

b. bei einer ununterbrochenen Dienstzeit von 1 – 5 Jahren: 2 Wochen

c. bei einer ununterbrochenen Dienstzeit von mehr als 5 Jahren: 4 Wochen

28. Gründe für einen berechtigten vorzeitigen Austritt durch den Arbeitnehmer sind immer grobe Pflichtverletzungen des Arbeitgebers, beispielsweise:
a. Arbeitgeber bezahlt nicht den vollen zustehenden Lohn aus

b. Arbeitgeber beleidigt den Arbeitnehmer grob und vor anderen Kollegen

c. Arbeitgeber verlangt unbezahlte Überstunden

d. Arbeitgeber verlangt längere Lenkzeiten als erlaubt oder gesteht zu kurze Ruhezeiten zu
e. Arbeitgeber gewährt den Erholungsurlaub nicht im gesetzlichen Ausmaß

f. Arbeitgeber stellt ein Taxi mit Sicherheitsmängeln zur Verfügung und weigert sich, diese zu beheben (z. B. defekte Bremsen oder defekter Gurt für den Fahrer)

29. Gründe für eine berechtigte Entlassung durch den Arbeitgeber sind immer grobe Pflichtverletzungen des Arbeitnehmers, beispielsweise:

a. Arbeitnehmer unterschlägt Teile des Umsatzes
b. Arbeitnehmer erscheint wiederholt unentschuldigt zu spät bei der Arbeit

c. Arbeitnehmer fällt trotz erfolgter Abmahnung immer wieder durch sehr riskante Fahrweise auf, wodurch Fahrgäste, Verkehrsteilnehmer und Fahrzeug gefährdet werden.

d. Arbeitnehmer beleidigt den Arbeitgeber oder Kollegen wiederholt auf grobe Weise oder wird handgreiflich

e. Arbeitnehmer befolgt wiederholt und trotz Abmahnung Weisungen des Chefs nicht

f. Arbeitnehmer weigert sich wiederholt und trotz Abmahnung, das Taxi vorschriftsmäßig sauber zu halten (einmal nicht säubern, ist natürlich KEIN Entlassungsgrund!)

30. Kündigungstermin ist der Zeitpunkt, zu dem das Dienstverhältnis tatsächlich aufgrund der Kündigung enden soll (lt. Wiener Kollektivvertrag ist das immer ein Wochenende). Kündigungsfrist ist die Zeitspanne, die zwischen Kündigungstermin und dem Empfang des Kündigungsschreibens oder der mündlichen Kündigung vergehen muß (lt. Wiener Kollektivvertrag ist die Kündigungsfrist abhängig von der Dauer des Dienstverhältnisses).

31. Sozialversicherungsbeiträge:

a. Bei Vollversicherung sowohl der Arbeitnehmer als auch der Arbeitgeber. Sie bekommen etwas vom Bruttolohn abgezogen und Ihr Chef muß nochmals einen Teil aus eigener Tasche drauf zahlen.
b. Bei geringfügiger Beschäftigung: Bezahlen Sie selbst keine Sozialversicherungsbeiträge (können sich aber freiwillig günstig sozialversichern!!!), Ihr Chef bezahlt einen Teil der Sozialversicherung, wenn er mehr als einen geringfügig beschäftigten Dienstnehmer hat.

32. Wenn Sie länger als drei Tage während des Erholungsurlaubes erkranken (das müssen Sie natürlich melden und auf Verlangen ärztlich bestätigen lassen), wird der Erholungsurlaub unterbrochen und die Krankenstandstage zählen nicht zum Urlaub. Entfallene Urlaubstage dürfen nicht eigenmächtig an den Urlaub angehängt werden.
33. Ein Dienstzettel muß dem Arbeitnehmer vom Arbeitgeber sofort bei Vertragsschluß (der ja auch mündlich sein kann) ausgehändigt werden. Der Dienstzettel muß alle wesentlichen Punkte des Dienstvertrages enthalten. Beispielsweise

a. Name und Anschrift des Dienstgebers

b. Name und Anschrift des Dienstnehmers

c. Beginn des Dienstverhältnisses

d. Dauer des Dienstverhältnisses (befristet/unbefristet)

e. Art der Tätigkeit

f. Höhe des Entgelts (Lohn)

g. Arbeitszeiten

34. Vor dem Arbeitsgericht.

35. Innerhalb von 3 Monaten nach Eintritt der Fälligkeit (durch eingeschriebenen Brief), wobei als Fälligkeitstag der Auszahlungstag jener Lohnperiode gilt, in dem der Anspruch entstanden ist. Beispiel: Sie machen am 5. Jänner Überstunden, als Lohnauszahlungstag ist der 15. jeden Monats vereinbart. Werden diese Überstunden nicht bezahlt, müssen Sie sie bis spätestens 15. April geltend machen.

36. Im ersten Jahr entsteht der Urlaubsanspruch so: In den ersten sechs Monaten anteilsmäßig (also für 1 Monat gebührt 1/12 Jahresurlaub), nach sechs Monaten in voller Höhe.
